
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1990/2/27 10ObS59/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1990

Norm

ASVG §105a

Rechtssatz

Da Reparaturarbeiten im Haushalt regelmäßig von älteren Menschen nicht selbst vorgenommen werden, kann der

Umstand, daß ein Pensionist aus gesundheitlichen Gründen außerstande ist, solche Reparaturarbeiten durchzuführen,

den Anspruch auf Hilflosenzuschuß nicht begründen.

Entscheidungstexte

10 ObS 59/90
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